
Amtsgeri~ht Harnburg-Altona 

URTEIL 

im Verfahren gern. S 495a  ZPO 

I 
I Nach dem Sach- und Streitgegenstand vom 29-05.2008 

Im Namen des Volkes 

In dem Rechtsetreit 

I .  
C.-' 22765 I-Iamburg , 

Gz. : W O 7 L U O 4  

gegen 

AG, Nagelsweg 41-49, 20097 Hamburg, 
vertr . durch den vorstand 

- Beklagte - 
I 

Prc>zes&avwllmächtiqte: 
Rechtsanwalt Chiwitt*Stopml*Jensen*S~euber, ?Iallerstra& 25, 

I 20146  Hamburg , Gz.: , 

erkennt da# Amtsgericht: Xamburg-Kitona, Abteilung 317, durch d i e  
Richterin W i l t s  fUx Reahtt 



! 

.; I) Die BeMagte wird venirteilt, an die Klägcrin 83,98 EUR nebst Zinsen in Höbe vm 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 30.06.2007 zu zahlen. hn Übrigen 
1 
I wird die Klage abgewiesen. 
.:' ,Xz) I Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte. 

IH) Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

3 
i 

1 Ein Tatbestaud ist ggaoaß 8 3 13 a ZPO entbehrlich 
b 
,2 
i 
: Entscheidungsgründe 

j 
i: Die Klage ist zulässig und ganz überwiegend begründet Die Klägerin hat gemäß $8 7, 18 

! StVG, 8 1 15 W G ,  8 249 BOB einen Anspnidi auf Zahlung von 83,98 BUR Pilr die restlichen 

B Gutachterkosten. 
1 
I 
J 
! 
i: Die Klagerin ist aktivlegitimiert. Sie hat die Gutachterkosten selbst bezahlt. Von einer 
1 
, 

Abtretung der Forderung an den Sachverständigen, wie sie sich aus der Adage K 1 ergibt, ist 

! mithin nicht auszugehen 
;i 
1 

Die Klagerin hat unstreitig dem Gnuidc nach einen Anspruch auf ~chadensersatz gegen die 

i Beklagte fur alle Schäden, die der KlägMin durch den Unf%ll vom 15.03.2007 entstanden sind. 

Zu den erstattungsfähigm Kosten gehören auch diejenigen für ein 

Sachvastandigengutachten, soweit dieses zur zweckentspreechenden Rechtsverfolgung 

erforderlich ist. Zum Schadensausgieich erForderIich ist hierbei ein Betrag, wenn er die 
? 

Aufwendungen umfasst, die ein verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch iil der Lage 

j des Geschädigrefi für zwechäßig und angemessen bzw. notwendig halten durfte. 
I 

f Insbesondere darf der Geschädigte nicht mehr an Gutachterkosten verlangen, als 
" üblicherweise durchschnittlich notwendig sind. Gleichzeitig trifft den Geschädigten jedoch Z 

keine Pflicht, den günstigsten Anbieter zu wähl= 

Die Kosten, die der Sachverständige der Kiagerin berechnet hat, liegen. nach Auffassung des 

Gencl~ts noch irn Rahnen des Erforderlichen gemäß 6 248 BGB; 



Das Gnixldhonorar in Höhe von 216 EUR Liegt ausweislich der von der Klägerin beigefügten 

BVSK-Tabelle 2005 für da PLZGebiet Si zwar an der oberen Grenze, aber noch innerhalb 

des Rnhmens, Nach A ~ ~ s w g  des Gerichts stellt die Tabdle eine taugliche 

Bewertungspdlage des aus der Sicht des Geschädigten Erforderlichen dar. Denn der 

.Geschiidigte verlugt üblichmwei?jt nicht üb= Spezialkennhisse beziiglich der 

Abrechnmgsmethoden von Sachverständigen, so dass er sich an den statistischen Erhebungen 

auch orientieren darf(AG Harnburg-Altona, Urteil vom 12.12.2007, Az. 3 15 A C 248/07). 

Die geltend gemachten Nebenkosten £k Porto, Telefon halten sich mit W R  24,12 ebenfalls 

noch innerhalb des R b e n s  der Honorarbefragung, zumal auch noch eine externe 

Dattnabfiage dort mit enthalten ist. 

Bezüglich der Fotokosten war die Kiagefordmg gengfiigig zu reduzieren. Ausweisfich der 

Anlage K 4 hat der Sachversthdige zwei Fotosatze h 6 Fotos gefertigt. Für den zweiten 

Fotosatz, welcher dem Grunde nach erstattungsf31ig ist, war ausweislich der Honorartabtlle 

4 lediglich ein Betrag von höchstens 1,85 EUR zu bemessen. Somit ist bei einer Differenz von 1. sieben Cent pro Foto von der Klageforderung ein Betrag von 42 Cent abzwiehen. 

1 Die Tatsache, dass jeweils zwei Fotos auf einen DIN A4 Bogen passen, hält das Oericht fur 

unerheblich, da hier nur die Anzahl der Fotos relevant ist. 
I 2 
jJ 

,I Die Kostenbaechnung fur die Freilegung des Schadensbweichcs ist nach Rücknahme der 

j Klagefordemg durch die IUägeinn in Höhe von 4,50 EUR ebenfalls angemessen. 

3 

Der Zhanspmch für die Hauptfardening folgt aus OQ 286,288 BGB. 3 
5 
j Die Klägerin hat hingegen keinen Anspruch auf FreisteUmg Alr die restlichen 
i 

vorgerichtlichen Anwaltskosten: die Forderung der Klägerin wat lediglich in Höhe von 

' i 1.196,71 EUR berechtigt, so dass s bei einem Gegenstandswert von bis zu 1.200 'ETR 

i verbleibt. 
i 

Die Kostenentscheidung bmh.t  auf 5 92 Abc. 2 Nr. 1 ZPO. Die Ford- bzgl. der 

v~rgerichtlichen Anwdtskosten war als Nebenfordemg niciht zu bedcksichtigen, da diese 

den Streitwert nicht erhöht. 


